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Regeste
Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren)
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen.
E. 2
Das BFM wird angewiesen, seine italienische Partnerbehörde vor dem Vollzug der Wegweisungsverfügung in geeigneter Weise über die gesund­heitliche Situation der Tochter der Beschwerdeführenden zu informieren.
E. 3
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird gutgeheissen.
E. 4
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
E. 5
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführenden, das BFM und die kantonale Migrationsbehörde. Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Markus König Rudolf Bindschedler Versand:
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